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1. Nachtragshaushaltssatzung 

des Flecken Bevern für das Haushaltsjahr 2019 

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des 

Flecken Bevern in der Sitzung am 29.10.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung be-

schlossen: 

§ 1  

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden  

 die bisherigen 

festgesetzten 

Gesamt-

beträge 

–Euro- 

erhöht  

um 

-Euro- 

vermindert 

um 

-Euro- 

und damit der 

Gesamtbetrag 

des Haushalts-

plans einschl. 

der Nachträge 

festgesetzt auf

-Euro- 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge 3.469.700 86.300 0 3.556.000

ordentliche Aufwendungen 3.815.900 24.000 0 3.839.900

außerordentliche Erträge 0 0 0 0

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0

Finanzhaushalt 

Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit 

3.293.900 86.300 0 3.380.200

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

3.516.400 24.000 0 3.540.400

Einzahlungen für Investitionstä-

tigkeit 

195.000 0 27.800 167.200

Auszahlungen für Investitionstä-

tigkeit 

314.600 119.400 0 434.000

Einzahlungen für Finanzie-

rungstätigkeit 

0 0 0 0

Auszahlungen für Finanzie-

rungstätigkeit 

29.000 0 0 29.000

Nachrichtlich: 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 

des Finanzhaushaltes 

3.488.900 29.500 0 3.547.400

Gesamtbetrag der Auszahlungen 

des Finanzhaushaltes 

3.860.000 137.200 0 4.003.400
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§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird 

nicht verändert. 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

§ 6 

Die ergänzenden Regelungen werden nicht geändert. 

Bevern, 29.10.2019 

F L E C K E N  B E V E R N  

gez. Junker    L.S.    gez. Bonefeld 

Stellv. Bürgermeister       Stellv. Gemeindedirektor 
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Bekanntmachung der 1. Nachtraghaushaltssatzung des Flecken 

Bevern für das Haushaltsjahr 2019

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung des Flecken Bevern für das Haushaltsjahr 2019 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Eine Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 

erforderlich. 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit vom 06.01.2020 bis 

17.01.2020 in der Samtgemeindeverwaltung in Bevern, Angerstraße 13 a, während der 

Dienststunden öffentlich aus. 

Bevern, 13.12.2019     

         gez. Junker 

         Gemeindedirektor 
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5. Änderungssatzung 

zur Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung Samtgemeinde 
Bevern (Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBI. S. 41) und des § 6 
Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. 
AGAbwAG) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Bevern in 
seiner Sitzung am 09.12.2019 folgende 5. Änderungssatzung beschlossen: 

I. 

§ 15 „Gebührensatz“ erhält folgende Fassung: 

1) Für die Benutzung der Gebühreneinrichtung Schmutzwasser wird für jedes Grund-
stück (§ 3 Abs. 3 und § 13) eine Grundgebühr von 7,00 EURO im Monat erhoben. 
Die Abrechnung erfolgt auf den Tag genau. 

2) Die Abwassergebühr beträgt 

a) Bei der Schmutzwasserentsorgung  2,99 €/m³ 
b) Bei der Niederschlagswasserbeseitigung 0,28 €/m² 

II. 

§ 14 „Gebührenmaßstäbe“ erhält folgende Fassung: 

I. Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserentsorgung wird nach der Abwasser-
menge bemessen, die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit 
für die Gebühr ist 1 m³ Abwasser. 

1) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungs-
anlagen zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte 
Wassermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwas-
sermesseinrichtung. 

2) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Samt-
gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des 
Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebühren-
pflichtigen geschätzt. 
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3) Die Wassermengen nach Ziffer 1.) lit. b) hat der Gebührenpflichtige der Samtge-
meinde für den abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr in-
nerhalb der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler 
nachzuweisen. Der Wasserzähler ist gegen Kostenerstattung von der Samtge-
meinde Bevern zu beziehen und wird von ihr verplombt. Der Einbau erfolgt auf 
Kosten des Gebührenpflichtigen. Wenn die Samtgemeinde in begründeten Fällen 
auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die Wasser-
mengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu 
schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

4) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt 
sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres 
innerhalb von zwei Monaten bei der Samtgemeinde einzureichen. Für den Nach-
weis gilt Ziffer 3.) S. 2 bis 6 sinngemäß. Die Samtgemeinde kann auf Kosten des 
Antragstellers Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

II. Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der überbau-
ten und befestigten (Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterungen und Plattenbe-
läge) Grundstücksfläche je m² bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öf-
fentliche Abwasseranlage gelangt.  

1) Der Gebührenpflichtige hat der Samtgemeinde auf deren Aufforderung binnen ei-
nes Monats die Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Maßgebend für die am 01.01. 
des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. 

2) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach Ziffer 1.) nicht frist-
gemäß nach, so kann die Samtgemeinde die Berechnungsdaten schätzen. 

III. 

Diese 5. Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.  

Bevern, 10.12.2019 

S A M T G E M E I N D E    B E V E R N 

Der Samtgemeindebürgermeister 

L.S. 

gez. Junker 
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